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Bremerhaven, 15.05.2009
	


 
	Mitteilung Nr. MIT-AF 33/2009 nach § 36 GOStVV 

	[bookmark: Text6]zur Anfrage Nr. AF-33/2009 nach § 36 GOStVV der CDU-Fraktion 

Thema: Überschuss an Lehrerstellen



	Beratung in öffentlicher Sitzung:
	ja
	Anzahl Anlagen: 1



[bookmark: VLGBeschlText__START__26094]I. Die Anfrage lautet:
@->  
[bookmark: VLGBeschlText__START__31647]
Nach den Berechnungen des Landes Bremen, verfügt die Stadt Bremerhaven über 74 Lehrer-/ innen Stellen mehr, als ihr aufgrund der Lehrer-/Schülerrelation zustehe.

Wir fragen den Magistrat:

1. Wie und zu welchem Zeitpunkt  wird die Bedarfsberechnung vorgenommen?

2. Welche Unterschiede der Berechnung gibt es hierbei zwischen den verschiedenen Schularten?

3. Wie hoch ist der Gesamtbedarf an Lehrerstunden / Lehrerstellen, den die Stadt Bremerhaven für das kommende Schuljahr gemeldet hat?

4. Wo und mit welchen Aufgaben sind die 74 rechnerisch überzähligen Lehrkräfte in Bremerhaven eingesetzt? (Detaillierte Aufstellung )

@->  
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II. Der Magistrat hat in seiner Sitzung am beschlossen, die Anfrage wie folgt zu beantworten:

1. Die Lehrerbedarfberechnungen werden im Zeitraum April-Mai vorgenommen. Sie basieren auf der Fortschreibung der Schüler- und Klassenzahlen und der Neuanmeldungen für das kommende Schuljahr.

2. Für die verschiedenen Schularten/Bildungsgänge werden jahrgangsabhängig für das Land von der Senatorin für Bildung und Wissenschaft die entsprechenden Stundentafeln festgelegt. Die Lehrerstundenzuweisung basiert auf diesen allgemein verbindlichen Stundentafeln und stellt sicher, dass die Stundentafeln pro genehmigten Klassenverband erfüllt werden kann. In Abhängigkeit von der Schülerzahl werden in den Klassenstufen 1-10 zusätzliche Lehrerstunden (Teilungsstunden) zugewiesen. Eine ausführliche Übersicht entnehme man dem Anlage 1. An den beiden Förderzentren Anne-Frank-Schule und Surheider Schule erfolgt der Unterricht für die behinderten Kinder in Doppelbesetzung.

Die Zuweisung für die GyO beträgt pro genehmigter Lerngruppe im Schuljahr 09/10 35 LWStd für die Eingangsphase und 31 LWStd für die beiden Jahre der Qualifikationsphase.

In der dualen Berufsschule sieht die Stundentafel 14 LWStd bei einer Richtfrequenz von 22,5 vor. Da diese Frequenz aufgrund der Ausbildungsplatzsituation nicht erreicht wird, erfolgt folgende Zuweisung: Die Basiszuweisung wird gemäß der Formel 
Schülerzahl*14/22,5  LWStd berechnet. Zum Unterfrequenzausgleich erhält die GLA hierauf einen Aufschlag von 20% und die KLA einen Aufschlag von 10%. Für die LSH, die in diesem Bereich nur über ca. 50 Schüler und Schülerinnen verfügt, gilt eine Sonderregelung.

Im Vollzeitbereich erfolgt die Lehrerstundenzuweisung pro genehmigten Klassenverband gemäß der jeweils für den Bildungsgang von der Senatorin für Bildung und Wissenschaft festgelegten Stundentafel. 

3. Im Schuljahr 09/10 beträgt der gesamte Lehrerbedarf ca. 27.850 LWStd. Die Zuweisung wird im Rahmen des Personalbudgets für Lehrerkräfte sichergestellt.

4. Aufgrund der besonderen sozialen Verhältnisse und beruflichen Rahmenbedingen haben die Berechnungen des Schulamtes gegenüber der an der Schüler-Lehrer-Relation der Stadt Bremen orientierten Bedarfberechnung einen Mehrbedarf von rund 100 Stellen ergeben. Dieser Mehrbedarf ergibt sich zu rund 75% aus einem zusätzlichen Förderbedarf in der Grundschule, dem Mehrbedarf für die Förderzentren durch den im Vergleich zu Bremen fast zweifach so hohen Anteil an Lernbehinderten und der unterschiedlichen Bildungsbeteiligung. So ist der Anteil an Gymnasiasten in der Stadt Bremen im Vergleich zu Bremerhaven um über 10% höher und auf der anderen Seite gibt es in Bremerhaven deutlich mehr Sekundarschüler und Schüler die die Berufsbildungsreife anstreben. Geringere Klassenfrequenzen, erhöhter Förder- und Diffenzierungsbedarf gegenüber dem gymnasialen Bildungsgang führen zu erhöhtem Lehrerbedarf. 
Um die breites Ausbildungsspektrum in Bremerhaven anbieten zu können, müssen an den beruflichen Schulen und hier insbesondere im dualen Bereich unterfrequente Klassen finanziert werden. Dies führ insgesamt zu einem Mehrbedarf von rund 25 Stellen.

Der im S07/08 auf Basis der SLR von 17,8 in Bremen zu 16,6 in Bremerhaven rechnerische Überhang von 74 Stellen ist zu gut einem Viertel (rund 20 Stellen) zur Finanzierung eines breiten Angebotes in der beruflichen Bildung benötigt worden. Die restlichen Stellen sind im wesentlichen im Grundschulbereich für die Einrichtung kleiner Klassen und Förderunterricht, für die Beschulung der Lernbehinderten und zur Finanzierung der unterschiedlichen Bildungsbeteiligung eingesetzt worden.





Schulz
Oberbürgermeister
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